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A            FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.) Art der baulichen Nutzung

Geltungsbereich für den rechtskräftigen Bebauungsplan

Umgrenzung für den Bereich der Änderung

Baulinie

Neubau Logistikhalle

Für alle weiteren Festsetzungen gilt der rechtskräftige Bebauungsplan in der Fassung

vom 25.03.1995

B            FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Es gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes vom 25.03.1995

Änderungen/Ergänzungen beziehen sich ausschließlich auf den Bauraum 

4.) Dächer

4.1 Dachneigungen: 15° - 25°

Dachform: Satteldach und Flachdach

5.) Höhenlage der Gebäude

5.1 Wandhöhe Nordseite ab OK Wendehammer max. 5,20m

Wandhöhe Südseite max. 9,00m

5.3 Zur Begradigung für betrieblich erforderliche waagrechte Hofflächen sind 

Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen erlaubt.

Die Geländeveränderungen sind in den Eingabeplänen darzustellen.



11.) Grünordnung (nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

11.4 Es sind zwei Grundstückszufahrten von der Südseite aus und eine Grundstücks-

zufahrt von der Nordseite aus erlaubt.

Der Eingrünungsstreifen darf je Einfahrt auf eine maximale Länge von 7,00m

unterbrochen werden.

C            HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

aufzuhebende Grundstücksgrenzen

1426/8 Flurnummern

bestehende Gebäude

Bauraum mit Einzelfestsetzungen

Höhenbezugspunkt (OK Straße)

Für alle weiteren Hinweise gilt der rechtskräftige Bebauungsplan vom 25.03.1995

BEGRÜNDUNG ZUR VEREINFACHTEN ÄNDERUNG

Die Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan in der Fassung vom 25.03.1995

bleibt unverändert.



Begründung zur 3. Änderung

Durch die ständige Expansion der Fa. TRIUSO werden einerseits die Flurstücke

mit den Nummern 1426/5 und 1426/8 zu einer Flurnummer verschmolzen und

andererseits das Baufenster grenzüberschreitend vergrößert.

Der Grünstreifen entlang der aufzuhebenden Grenze wird aufgehoben.

Südlich der Grenze zwischen den Fl.Nr. 1426/5 und 1426/4 wird ein 2,00 m

breiter Grünstreifen angelegt. Die Eingrünung der Fl.Nr. 1426/4 ist Bestandteil

des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Steeg, Teil C.

Die Fl.Nr. 1426/4 liegt nicht im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung

Gewerbegebiet Steeg Teil B, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Gewerbegebiet Steeg Teil C. Hierin wurde das Baufenster für diese Parzelle 

reduziert, so dass sich durch die Erweiterung des Bauraumes auf der Fl.Nr. 1426/5

im Osten und auf der Fl.Nr. 1426/8 im Westen keine negativen Auswirkungen

ergeben.

Das städtebauliche Gesamtkonzept wird durch die 3. Änderung nicht beeinträchtigt.
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